
Staatliches Schulamt 
für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg  
und den Werra-Meißner Kreis 

 

Rathausstraße 8 36179 Bebra 
Telefon: 06622 914-0 Fax: 06622 914-119 

E-Mail:  poststelle.SSA.Bebra@kultus.hessen.de 
Internet:  www.schulamt-bebra.hessen.de 

Besuche bitte nach Vereinbarung 
Anrufe bitte Montag bis Donnerstag 
8:30-12:00 Uhr und 13:30-15:30 Uhr 
Freitag 8:30-12:00 Uhr (gleitende Arbeitszeit).  

 

 

Staatliches Schulamt  
Rathausstraße 8  36179 Bebra 

 Aktenzeichen 8030-2800 
Bearbeiter/-in  
Durchwahl  
  
E-Mail  anita.hofmann@kultus.hessen.de 
  
Ihr Zeichen  
Ihre Nachricht  
 
Datum 30.03.2020 

  Eltern und Erziehungsberechtigte  
der Schulen  
im Landkreis Hersfeld-Rotenburg und 
Im Werra-Meißner-Kreis  

 

 

 
 
Notbetreuung an Wochenenden und in den Osterferien 

 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,   

 

da einige von Ihnen in diesem Jahr aufgrund der durch das Corona-Virus ver-
ursachten Situation nicht wie geplant Urlaub in den Osterferien nehmen kön-
nen und somit auch die Betreuung Ihres Kindes nicht sichergestellt ist, haben 
Sie die Möglichkeit in bestimmten Notsituationen eine Betreuung in der Schule 
zu nutzen  

 

Einen Anspruch auf eine Notbetreuung an den Wochentagen haben Schüle-
rinnen und Schüler, bei denen ein Elternteil oder Alleinerziehende/r in den so-
genannten kritischen Infrastrukturen tätig ist und keine Möglichkeit erhält, Ur-
laub zu nehmen.  

Berufe in kritischen Infrastrukturen sind beispielsweise Tätigkeiten im Gesund-
heitswesen, im Pflegebereich, im Rettungswesen oder auch im Polizeivoll-
zugsdienst. Es können aber auch Personen sein, die in der Abfallwirtschaft, in 
bestimmten IT-Bereichen oder im Energiesektor arbeiten.   

 

An den Wochenenden und Feiertagen können Sie eine Notbetreuung in der 
Schule nutzen, wenn Sie zur Personengruppe gehören, die im Kranken- bzw. 
im Gesundheitswesen sowie bei Rettungsdiensten tätig ist.  

Die sogenannte erweiterte Notbetreuung können Sie allerdings nur dann in 
Anspruch nehmen, wenn Sie alleinerziehend sind oder der andere Elternteil 
ebenfalls in einem der o.g. Berufsfeldern tätig und eine andere Betreuung Ih-
res Kindes nicht gewährleistet ist.  

 

Ich bitte Sie, sich möglichst zwei Tage vorher an der Schule für die Notbetreu-
ung anzumelden. Sollte dies in Ausnahmefällen nicht möglich sein und sollten 
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Sie kurzfristig Betreuungsbedarf haben, können Sie folgende Rufnummer 
wählen: 

06622 914-124. 

Sie erreichen ab dem 03. April 2020 um 16:00 Uhr unter dieser Nummer eine 
Ansprechperson des Staatlichen Schulamtes Bebra, die Ihnen weiterhilft.  

 

Ihnen und Ihren Familien wünsche ich in den Osterferien trotz Ihres derzeit 
hohen Arbeitsanfalls einige schöne und auch erholsame Stunden mit Ihrem 
Kind.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Amtsleiterin 


